
Amtliche Publikation 
für die Gemeinden Sarmenstorf und Uezwil 
 
 

Wahl der regionalen Steuerkommission Sarmenstorf und Uezwil für die 
Amtsperiode 2026-2029 
 
Am Sonntag, 28. September 2025, finden die Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden und somit auch die 
Wahl der regionalen Steuerkommission Sarmenstorf und Uezwil für die Amtsperiode 2026-2029 statt: 
 
 Drei Mitglieder  
 Ein Ersatz-Mitglied  
 
Die Mitgliederzahl der regionalen Steuerkommission ist an das kantonale Recht gebunden. Deshalb wird sie aus 
drei Mitgliedern und einem Ersatzmitglied bestehen. Für die Wahl der regionalen Steuerkommission ist anlässlich 
der im Herbst anstehenden Gesamterneuerungswahlen ein eigener Wahlkreis mit allen beteiligten Gemeinden zu 
bilden. Somit sind alle Personen aus den angeschlossenen Gemeinden gemeindeübergreifend wählbar. 
 
Wahlvorschläge sind gemäss § 29a des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) und § 21b der Verordnung 
über die politischen Rechte (VGPR) von zehn Stimmberechtigten des Wahlkreises, das heisst der Gemeinden 
Sarmenstorf oder Uezwil, zu unterzeichnen und bei der Gemeindekanzlei Sarmenstorf bis spätestens am 44. Tag 
vor dem Wahltag einzureichen. Da der 44. Tag auf einen Feiertag fällt (Mariä Himmelfahrt), ist der Eingabeschluss 
am darauffolgenden Arbeitstag, d.h. am Montag, 18. August 2025, 12 Uhr. 
 
Das erforderliche Formular kann bei einer der zwei Gemeindekanzleien Sarmenstorf oder Uezwil oder auf 
www.sarmenstorf.ch bezogen werden. 
 
Im Übrigen wird auf den Grundsatz verwiesen, dass im ersten Wahlgang jede in der Gemeinde Sarmenstorf und 
Uezwil wahlfähige Person als Kandidatin oder Kandidat gültige Stimmen erhalten kann (§ 30 Abs. 1 GPR). 
 
Werden nicht mehr wählbare Kandidatinnen oder Kandidaten vorgeschlagen, als zu wählen sind, wird mit der 
Publikation der Namen eine Nachmeldefrist von fünf Tagen angesetzt, innert der neue Vorschläge unterbreitet 
werden können. Gehen innert dieser Frist keine neuen Anmeldungen ein, werden die Vorgeschlagenen von der 
anordnenden Behörde beziehungsweise vom Wahlbüro als in stiller Wahl gewählt erklärt (§ 30a GPR).  
 
Ein allfälliger 2. Wahlgang findet am Sonntag, 30. November 2025, statt. 
 
Gemeinderat Sarmenstorf und Gemeinderat Uezwil 
 
 
Sarmenstorf, 8. Mai 2025 
 
Barbara Kastenholz, Gemeindeschreiberin 
Gemeindekanzlei Sarmenstorf 
 
 


